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See the notice on TED website

430617-2025 - Wettbewerb
Deutschland – Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und 
Prüfstellen – FW Prinzhöfte Arch
OJ S 125/2025 03/07/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1.  Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Samtgemeinde Harpstedt
E-Mail: wacker@harpstedt.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer lokalen Gebietskörperschaft kontrollierte Einrichtung 
des öffentlichen Rechts
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1.  Verfahren
Titel: FW Prinzhöfte Arch
Beschreibung: Planungsleistungen für Objekt, Freianlagen, Verkehrsanlagen und 
Grundstücksentwässerung für den Neubau Feuerwehrstützpunkt Harpstedt - Prinzhöfte
Kennung des Verfahrens: 760e557d-faaf-4764-981e-340b0ac05384
Interne Kennung: 1064/24-1
Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum 
Wettbewerb/Verhandlungsverfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein
Zentrale Elemente des Verfahrens: Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach § 
17 VgV 1. In die Auswahl der zur Verhandlung zugelassenen Bewerber kommt, wer den 
Teilnahmeantrag (Anlage zu dieser Bekanntmachung) entsprechend den 
Teilnahmebedingungen rechtzeitig mit allen geforderten Nachweisen und Erklärungen 
eingereicht hat (die Nachforderung von Unterlagen steht im Ermessen der Vergabestelle). Die 
Bewerber werden nach einer Wertungsmatrix (ist im Teilnahmeantrag enthalten und erläutert) 
bewertet und die Reihenfolge der Bewerber wird festgelegt. Die 3 Bewerber, die auf Basis 
dieser Wertungsmatrix die höchste Punktzahl erreicht haben, werden zur Verhandlung 
zugelassen. Falls die geplante Höchstzahl durch Bewerber mit gleicher Punktzahl 
überschritten wird, entscheidet unter diesen das Los. 2. Eine Eignungsleihe ist zulässig. 
Liegen bei dem Unternehmen, auf das sich der Bewerber i. S. "Eignungsleihe" beruft, 
Ausschlussgründe vor, so kann der Bewerber dieses Unternehmen innerhalb einer von der 
Vergabestelle zu setzenden Frist durch ein anderes Unternehmen ersetzen. Beruft sich der 
Bewerber auf Eignungsleihe, so behält sich die Vergabestelle vor, eine gemeinsame Haftung 
des Bewerbers und des anderen Unternehmens für die Auftragsausführung entsprechend 
dem Umfang der Eignungsleihe zu verlangen. 3. Der Teilnahmeantrag kann vom Bewerber 
über die Vergabeplattform heruntergeladen werden. Der ausgefüllte Teilnahmeantrag mit 
Anlagen ist mit Hilfe elektronischer Mittel über die E-Vergabeplattform einzureichen. Das 
Fehlen im Teilnahmeantrag geforderten Nachweise und Erklärungen kann ohne Nach-
forderung zum Ausschluss der Bewerbung führen. Änderungen an den vorgegebenen Texten 
im Teilnahmeantrag und an der dortigen Reihenfolge sind nicht zulässig. 
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Bewerbungsunterlagen, die über den im Teilnahmeantrag geforderten Umfang hinausgehen, 
werden nicht zugunsten des Bewerbers berücksichtigt. 4.Die im Teilnahmeantrag geforderten 
Referenzprojekte müssen sich auf Projekte innerhalb des Europäischen Wirtschaftsra

2.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros 
sowie planungsbezogene Leistungen

2.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Dorfstraße  
Stadt: Prinzhöfte
Postleitzahl: 27243
Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg, Landkreis (DE94D)
Land: Deutschland

2.1.4.  Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXP4DNL53N9
Rechtsgrundlage: 
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6.  Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten 
Verpflichtungen: I. Bieter müssen eine Eigenerklärung zur Einhaltung der EU-Russland-
Sanktionen nach Art. 5k der VO(EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff. 23 der VO
(EU) 2022/576 abgeben. II. Die Bieter müssen sich durch Eigenerklärung verpflichten, 1. ihren 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im Sinne des § 22 des Mindestlohngesetzes (MiLoG) 
vom 11. August 2014 (BGBl. I S. 1348), geändert durch Artikel 2 Abs. 10 des Gesetzes vom 
17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203), in der jeweils geltenden Fassung, mindestens ein 
Mindestentgelt nach den Vorgaben des Mindestlohngesetzes und 2. ihren Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern, die von Regelungen nach § 1 Abs. 3 MiLoG, insbesondere von 
Branchentarifverträgen, die nach den Vorgaben des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes vom 20. 
April 2009 (BGBl. I S. 799) - AEntG -, zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 11 des Gesetzes 
vom 17. Februar 2016 (BGBl. I S. 203), in der jeweils geltenden Fassung, bundesweit 
zwingend Anwendung finden, erfasst werden, mindestens ein Mindestentgelt nach den 
Vorgaben dieser Regelungen zu zahlen.
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, die als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat - dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:§ 129 des 
Strafgesetzbuchs (Bildung krimineller Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs 
(Kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland).
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: 
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
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Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat - dazu 
gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach § 129a des Strafgesetzbuchs (Bildung terroristischer 
Vereinigungen) oder § 129b des Strafgesetzbuchs (Kriminelle und terroristische 
Vereinigungen im Ausland).
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: Öffentliche Auftraggeber schließen ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie 
Kenntnis davon haben, dass eine Person, die als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat - dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig 
verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach:§ 89c des 
Strafgesetzbuchs (Terrorismusfinanzierung) oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat 
oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass 
diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden 
sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 des Strafgesetzbuchs zu begehen, oder 
wegen einer Straftat nach:§ 261 des Strafgesetzbuchs (Geldwäsche).
Betrug: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat - dazu 
gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach:§ 263 des Strafgesetzbuchs (Betrug), soweit sich die 
Straftat gegen den Haushalt der Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von 
der Europäischen Union oder in ihrem Auftrag verwaltet werden, oder wegen einer Straftat 
nach § 264 oder § 299 des Strafgesetzbuchs, soweit sich die Straftat gegen den Haushalt der 
Europäischen Union oder gegen Haushalte richtet, die von der Europäischen Union oder in 
ihrem Auftrag verwaltet werden.
Korruption: Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn sie Kenntnis davon haben, dass eine 
Person, die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat - dazu 
gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von 
Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig verurteilt oder gegen das Unternehmen 
eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt 
worden ist wegen einer Straftat nach:§ 108e des Strafgesetzbuchs (Bestechlichkeit und 
Bestechung von Mandatsträgern) oder § 108f des Strafgesetzbuchs (unzulässige 
Interessenwahrnehmung), den §§ 333 und 334 des Strafgesetzbuchs (Vorteilsgewährung und 
Bestechung), jeweils auch in Verbindung mit § 335a des Strafgesetzbuchs (Ausländische und 
internationale Bedienstete), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler 
Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem 
Geschäftsverkehr).
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Öffentliche Auftraggeber schließen 
ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme aus, wenn 
sie Kenntnis davon haben, dass eine Person, die als für die Leitung des Unternehmens 
Verantwortlicher gehandelt hat - dazu gehört auch die Überwachung der Geschäftsführung 
oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung-, rechtskräftig 



430617-2025 Page 4/10

verurteilt oder gegen das Unternehmen eine Geldbuße nach § 30 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten rechtskräftig festgesetzt worden ist wegen einer Straftat nach §§ 232, 
232a Absatz 1 bis 5, den §§ 232b bis 233a des Strafgesetzbuches (Menschenhandel, 
Zwangsprostitution, Zwangsarbeit, Ausbeutung der Arbeitskraft, Ausbeutung unter 
Ausnutzung einer Freiheitsberaubung).
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: Öffentliche Auftraggeber 
schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an 
einem Vergabeverfahren aus, wenn das Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung 
von Steuern oder Abgaben nicht nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige 
Gerichts- oder bestandskräftige Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder die 
öffentlichen Auftraggeber auf sonstige geeignete Weise die Verletzung dieser Verpflichtungen 
nachweisen können.
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: 
Öffentliche Auftraggeber schließen ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren aus, wenn das 
Unternehmen seinen Verpflichtungen zur Zahlung von Beiträgen zur Sozialversicherung nicht 
nachgekommen ist und dies durch eine rechtskräftige Gerichts- oder bestandskräftige 
Verwaltungsentscheidung festgestellt wurde oder die öffentlichen Auftraggeber auf sonstige 
geeignete Weise die Verletzung dieser Verpflichtungen nachweisen können.
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende umweltrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende sozialrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen bei der Ausführung öffentlicher Aufträge nachweislich 
gegen geltende arbeitsrechtliche Verpflichtungen verstoßen hat.
Zahlungsunfähigkeit: Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des 
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des 
Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, wenn das 
Unternehmen zahlungsunfähig ist.
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: Öffentliche Auftraggeber 
können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu 
jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein Insolvenzverfahren beantragt 
oder eröffnet worden ist, die Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt 
worden ist.
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn sich das Unternehmen im Verfahren der Liquidation befindet oder seine 
Tätigkeit eingestellt hat.
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Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn über das Vermögen des Unternehmens ein mit einem 
Insolvenzverfahren vergleichbares Verfahren beantragt oder eröffnet worden ist, die Eröffnung 
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist.
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: Öffentliche Auftraggeber können unter 
Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem 
Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem Vergabeverfahren 
ausschließen, wenn das Unternehmen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit oder eine Person, 
die als für die Leitung des Unternehmens Verantwortlicher gehandelt hat - dazu gehört auch 
die Überwachung der Geschäftsführung oder die sonstige Ausübung von Kontrollbefugnissen 
in leitender Stellung- , nachweislich eine schwere Verfehlung begangen hat, durch die die 
Integrität des Unternehmens infrage gestellt wird.
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: 
Öffentliche Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der 
Verhältnismäßigkeit ein Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der 
Teilnahme an einem Vergabeverfahren ausschließen, oder wenn der öffentliche Auftraggeber 
über hinreichende Anhaltspunkte dafür verfügt, dass das Unternehmen mit anderen 
Unternehmen Vereinbarungen getroffen oder Verhaltensweisen aufeinander abgestimmt hat, 
die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs bezwecken oder 
bewirken.
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn ein Interessenkonflikt bei der Durchführung des 
Vergabeverfahrens besteht, der die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit einer für den 
öffentlichen Auftraggeber tätigen Person bei der Durchführung des Vergabeverfahrens 
beeinträchtigen könnte und der durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen nicht 
wirksam beseitigt werden kann.
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn eine Wettbewerbsverzerrung daraus resultiert, dass 
das Unternehmen bereits in die Vorbereitung des Vergabeverfahrens einbezogen war, und 
diese Wettbewerbsverzerrung nicht durch andere, weniger einschneidende Maßnahmen 
beseitigt werden kann.
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen eine wesentliche Anforderung bei 
der Ausführung eines früheren öffentlichen Auftrags oder Konzessionsvertrags erheblich oder 
fortdauernd mangelhaft erfüllt hat und dies zu einer vorzeitigen Beendigung, zu 
Schadensersatz oder zu einer vergleichbaren Rechtsfolge geführt hat.
Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher 
Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Öffentliche 
Auftraggeber können unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit ein 
Unternehmen zu jedem Zeitpunkt des Vergabeverfahrens von der Teilnahme an einem 
Vergabeverfahren ausschließen, wenn das Unternehmen a) versucht hat, die 
Entscheidungsfindung des öffentlichen Auftraggebers in unzulässiger Weise zu beeinflussen, 
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b) versucht hat, vertrauliche Informationen zu erhalten, durch die es unzulässige Vorteile beim 
Vergabeverfahren erlangen könnte, c) fahrlässig oder vorsätzlich irreführende Informationen 
übermittelt hat, die die Vergabeentscheidung des öffentlichen Auftraggebers erheblich 
beeinflussen könnten, oder versucht hat, solche Informationen zu übermitteln oder d) das 
Unternehmen in Bezug auf Ausschlussgründe oder Eignungskriterien eine schwerwiegende 
Täuschung begangen oder Auskünfte zurückgehalten hat oder nicht in der Lage ist, die 
erforderlichen Nachweise zu übermitteln.

5. Los

5.1.  Los: LOT-0001
Titel: FW Prinzhöfte Arch
Beschreibung: Die Samtgemeinde Harpstedt beabsichtigt den Neubau einer 
Stützpunktfeuerwehr mit voraus. drei Einstellplätzen für Einsatzfahrzeuge in der 
Mitgliedsgemeinde Prinzhöfte entlang der Straße "Dorfstraße". Das Baugrundstück ist ca, 
5.000 qm groß (s. Anlage "Lageplan"). Für die Bebauung ist noch ein (ggf. 
vorhabenbezogener) Bebauungsplan aufzustellen (s. Anlage "Vorentwurf B-Plan"). Die (grob) 
geschätzten Kosten der Maßnahme belaufen sich auf ca. netto EUR 1,95 Mio. (KG 300 und 
400 gem. DIN 276-1:2008-12). Ziel dieser Ausschreibung ist, einen Objektplaner gem. der §§ 
33 ff. HOAI zu gewinnen, der in den angegebenen Fachbereichen die Umsetzung der 
Maßnahme kompetent plant und begleitet.
Interne Kennung: 1064/24-1

5.1.1.  Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und 
Ingenieurbüros und Prüfstellen
Zusätzliche Einstufung (cpv): 71240000 Dienstleistungen von Architektur- und Ingenieurbüros 
sowie planungsbezogene Leistungen

5.1.2.  Erfüllungsort
Postanschrift: Dorfstraße  
Stadt: Prinzhöfte
Postleitzahl: 27243
Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg, Landkreis (DE94D)
Land: Deutschland

5.1.3.  Geschätzte Dauer
Laufzeit: 36 Monate

5.1.6.  Allgemeine Informationen
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten 
Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: nein
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: nein

5.1.7.  Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung

5.1.9.  Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
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Kriterium: Relevante Bildungs- und Berufsqualifikationen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Vorlage Eignungsnachweise wie beispielsweise 
Studiennachweise, Diplomurkunden (in Ko-pie) betreffend die fachliche Befähigung der 
Bewerber (bei Bewerbergemeinschaften: ihrer Mitglieder) und der verantwortlichen 
Führungskräfte

Kriterium: Berufliche Risikohaftpflichtversicherung
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Nachweis einer Berufshaftpflichtversicherung in Kopie 
(nicht älter als 1 Jahr; bei Bewerber-gemeinschaften für jedes Mitglied gesondert)

Kriterium: Spezifischer durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Spezifischer Durchschnittsjahresumsatz von 
mindestens netto 400.000 EUR.

Kriterium: Durchschnittliche jährliche Belegschaft
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Durchschnittliche Mitarbeiteranzahl von Architekten 
oder Ingenieuren von mindetsns 5.

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Referenzen Feuerwehrgebäude mit folgenden 
Anforderungen: - die Aufgabe: Objektplanung nach §§ 33 ff. HOAI im Bereich "Neubau 
Feuerwehrgebäude" eines Objektes mit mindestens durchschnittlichen 
Planungsanforderungen (Honorarzone III gem. § 5 Abs. 1 HOAI) - die Beauftragung der 
Leistungsphasen: 2-8 zu § 33 HOAI - den Zeitraum der Leistungsdauer mit Angabe, wann mit 
der Leistungsphase 3 begonnen wurde, wann diese abgeschlossen wurde und wann mit der 
Leistungsphase 8 begonnen wurde - die Netto-Baukosten in den KG 300 und 400 (gem. 
Kostenberechnung) - den jeweiligen Auftraggeber und den dortigen Ansprechpartner mit 
Adressen und Telefonnummer enthalten. Es werden nur Referenzprojekte zugelassen, - bei 
denen die Baukosten (Summe KG 300 und KG 400) >= EUR 1.500.000,00 (netto) sind/waren 
- bei denen es sich um "Feuerwehrgebäude" handelt, die als Feuerwehrstützpunkte dienen mit 
Einstell-plätzen für Einsatzfahrzeuge und Personalräumen, mit "Schwarz- und Weißbereichen" 
mitsamt entsprechender Lüftungstechnik - die vom Bewerber ganz oder teilweise in den 
Referenzjahren 2019 bis 2025 bearbeitet wurden, wobei im Referenzzeitraum mindestens die 
Erbringung der Leistungsphasen 3 - 7 und der Beginn der Leistungs-phase 8 liegen muss. 
Mindestanforderung: 2 Referenzprojekte im Referenzzeitraum 2019 bis 2025
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 70,00

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung des Auswahlkriteriums: Rererenzen für öffentliche Auftraggeber mit folgenden 
Anforderungen: - die Aufgabe: Objektplanung nach §§ 33 ff. HOAI im Bereich "Neubau, 
Umbau oder Sanierung" eines Objektes mit mindestens durchschnittlichen 
Planungsanforderungen (Honorarzone III gem. § 5 Abs. 1 HOAI) für einen öffentlichen 
Auftraggeber (gem. § 99 GWB) mit Leistungsphasen 6 und 7 zu § 34 HOAI - den Zeitraum der 
Leistungsdauer - die Netto-Baukosten in den KG 300 und 400 (gem. Kostenberechnung) - den 
jeweiligen Auftraggeber und den dortigen Ansprechpartner mit Adressen und Telefonnummer 
enthalten. Es werden nur Referenzprojekte zugelassen, - bei denen die Baukosten (Summe 
KG 300 und KG 400) >= EUR 1.500.000,00 (netto) sind/waren - die vom Bewerber (bezogen 
auf die Durchführung der LPH 6 und 7) ganz oder teilweise in den Referenzjahren 2019 bis 
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2025 bearbeitet wurden. - bei denen aus der Erklärung des Bewerbers ersichtlich ist, warum 
der Auftraggeber "öffentlicher Auftraggeber" gem. § 99 GWB ist - also: besondere Erläuterung, 
wenn es sich nicht um Auftraggeber gem. § 99 Nr. 1 GWB (Gebietskörperschaften und deren 
Sondervermögen) handelt. Mindestanforderung: 2 Referenzprojekte im Zeitraum 2019 bis 2025
Anhand der Kriterien werden die Bewerber ausgewählt, die zur zweiten Phase des Verfahrens 
eingeladen werden sollen
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30,00
Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: 
Mindestzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Höchstzahl der zur zweiten Phase des Verfahrens einzuladenden Bewerber: 3
Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase 
können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden

5.1.10.  Zuschlagskriterien
Kriterium: 
Art: Qualität
Bezeichnung: Qualifikation+Projektdurchführung des Planerteams
Beschreibung: Qualifikation+Projektdurchführung des Planerteams, s. Zuschlagsmatrix 
"Themen für Verhandlung - Zuschlagskriterien und- matrix Architekt"
Kriterium: 
Art: Preis
Bezeichnung: Honorarangebot
Beschreibung: Honorarangebot des Bewerbers
Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Gewichtung nicht durch Kriterien 
ausgedrückt werden kann: Beschreibung der anzuwendenden Methode, wenn die Kriterien 
nicht durch eine gängige Gewichtung bewertet werden können vergl. dieser Bekanntmachung 
beigefügten Anlage "Themen für Verhandlung - Zuschlagskriterien und- matrix Architekt"

5.1.11.  Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Deutsch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 25/07/2025 23:59:59 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9
/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal: 
Name: Über DTVP
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9

5.1.12.  Bedingungen für die Auftragsvergabe
Verfahrensbedingungen: 
Voraussichtliches Datum der Absendung der Aufforderungen zur Angebotseinreichung: 01/09
/2025
Bedingungen für die Einreichung: 
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Deutsch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Teilnahmeanträge: 01/08/2025 08:15:00 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit

https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4DNL53N9


430617-2025 Page 9/10

Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können: 
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf 
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: s. Teilnahmeantrag
Auftragsbedingungen: 
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte 
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15.  Techniken
Rahmenvereinbarung: 
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: 
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16.  Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Informationen über die Überprüfungsfristen: a) Ein Unternehmen, das ein Interesse am 
Auftrag hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Abs. 6 GWB durch 
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht, kann ein Nachprüfungsverfahren 
gemäß der §§ 160 ff. GWB bei der zuständigen Stelle für Rechtsbehelfs-
/Nachprüfungsverfahren einleiten. b) Der Antrag ist unzulässig, soweit - der Antragsteller den 
gerügten Verstoß gegen Vergabevorschriften im Vergabeverfahren vor Einreichen des 
Nachprüfungsantrages erkannt und gegenüber dem Aufraggeber nicht inner-halb einer Frist 
von 10 Kalendertagen gerügt hat; - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der 
Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung 
benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, - Verstöße gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen 
erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Vergabebekanntmachung 
benannten Frist zur Be-werbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt werden, - mehr als 15 Tage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer 
Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. c) Die Ausführungen zur Unzulässigkeit 
(vorstehend unter lit. b) gelten nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des 
Vertrages nach § 135 Abs. 1 Satz 2 GWB. § 134 Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberührt.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: 
Samtgemeinde Harpstedt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Samtgemeinde Harpstedt

8. Organisationen

8.1.  ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Samtgemeinde Harpstedt
Registrierungsnummer: T:04244820
Postanschrift: Amtsfreiheit 1
Stadt: Harpstedt
Postleitzahl: 27243
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Land, Gliederung (NUTS): Oldenburg, Landkreis (DE94D)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Der Samtgemeindebürgermeister
E-Mail: wacker@harpstedt.de
Telefon: +49 42448241
Rollen dieser Organisation: 
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1.  ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Niedersachsen beim Nds. Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr, Bauen und Digitalisierung
Registrierungsnummer: T: 04131153306
Postanschrift: Auf der Hude 2
Stadt: Lüneburg
Postleitzahl: 21339
Land, Gliederung (NUTS): Lüneburg, Landkreis (DE935)
Land: Deutschland
E-Mail: vergabekammer@mw.niedersachsen.de
Telefon: +49 413115-3306
Fax: +49 4131152943
Rollen dieser Organisation: 
Überprüfungsstelle

8.1.  ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des 
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation: 
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 36d0638b-0954-45b4-b800-73576c515e7e  -  01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung – Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 01/07/2025 16:08:15 (UTC+02:00) 
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch
Veröffentlichungsnummer der Bekanntmachung: 430617-2025
ABl. S – Nummer der Ausgabe: 125/2025
Datum der Veröffentlichung: 03/07/2025
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